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Spezialisierte ambulante Spezialisierte ambulante 
Palliativversorgung (SAPV)Palliativversorgung (SAPV)

Rechtsgrundlage SAPV / Abgrenzung zur allgemeinen 
Palliativversorgung 

Strukturelle, organisatorische und personelle Voraussetzungen   
an ein Palliativ-Care-Team (PCT)

Umfang/Inhalt der Leistungen der SAPV / Antrags- und  
Genehmigungsverfahren 

Vergütung der Leistungen 

Abrechnung der Leistungen
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Rechtsgrundlage (§ 37 b SGB V)

„ Versicherte mit einer nichtheilbaren, fortschreitenden 
und weit fortgeschrittenen Erkrankung bei einer zugleich 
begrenzten Lebenserwartung, die eine besonders aufwendige 
Versorgung benötigen, haben Anspruch auf eine spezialisierte 
ambulante Palliativversorgung.
Der gemeinsame Bundesausschuss bestimmt in den Richtlinien 
nach § 92 SGB  V das Nähere über die Leistungen.“

Die Leistung soll nur durch Leistungserbringer abgegeben 
werden, die in einer interdisziplinären Versorgungsstruktur, 
bestehend aus qualifizierten Ärzten und Pflegekräften unter 
Beteiligung der Hospize organisiert sind (Palliativ-Care-Teams).
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Palliativmedizin
Hausärzte
Fachärzte

KH-/Hospizärzte

Pall iativpflege
Brückenpflege
Pflegedienste

Hospize/-dienste

Kooperationspartner
Psychosoziale Unterstützung

Stationäre Einrichtungen
Sonstige Kooperationspartner

Träger (§ 132 d SGB V)
Leitung/Koordination

Palliativ-Care-Team
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Abgrenzung allgemeine/spezialisierte Abgrenzung allgemeine/spezialisierte 
PalliativversorgungPalliativversorgung

Leistungserbringung im Rahmen des Leistungskataloges
der gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung

z.B. ärztliche Behandlung, Arzneimittel, Verbandmittel
häusliche Krankenpflege, ambulante Hospizleistungen, Krankenhausbehandlung

Vertragsärzte/Krankenhäuser
Pflegedienste/Brückenpflege

ambulante Hospizdienste
Pflegeheime

Allgemeine Palliativversorung
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Abgrenzung allgemeine/spezialisierte Abgrenzung allgemeine/spezialisierte 
PalliativversorgungPalliativversorgung

Intermittierend
durchgängig

Kurzfristige Anpassung der Theraphie ggf. nötig - z.B. wegen ausgeprägter Schmerzsymptomatik
ausgeprägter neurologischer/psychiatrischer Symptomatik

ausgeprägter respiratorischer / gastrointestinaler Symptomatik
ausgeprägter exulzerierender Wunden / Tumore

Besonders aufwändige ärztliche und pflegerische Komplexleistung, die
auch ambulant erbracht werden kann

Zusätzlich einzelfallbezogene Koordination der
diagnostischen/therapeutischen/pflegerischen Teilleistungen

Spezialisierte Palliativversorgung
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Umfang der SAPV

Die SAPV wird den Versicherten als Sachleistung zur Verfügung 
gestellt. Sie umfasst insbesondere:

� Beratung, Anleitung und Begleitung aller der an der 
Leistungserbringung beteiligten Leistungserbringer sowie der
Patienten und ihrer Angehörigen

� Koordination der Versorgung

� Additiv unterstützende Teilversorgung

� Vollständige Versorgung
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Inhalte der SAPV

� Koordinierung der spezialisierten Palliativversorgung im 
Sinne von „Case-Management“ unter Einbeziehung 
weiterer Berufsgruppen und Hospizdienste im Rahmen einer 
multiprofessionellen Zusammenarbeit

� Symptomlinderung durch Medikamente u. andere Maßnahmen
� Apparative palliativmedizinische Behandlungsmaßnahmen (z.B. 

Medikamentenpumpe)
� Palliativmedizinische Maßnahmen, die nach Art, Schwere und 

Komplexität  die besondere Kompetenz eines Palliativarztes 
erfordern
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Palliativversorgung (SAPV)Palliativversorgung (SAPV)

Inhalte der SAPV

� Spezialisierte palliativpflegerische Maßnahmen, soweit 
eine Betreuung durch Angehörige oder Häusliche 
Krankenpflege nach § 37 SGB V nicht ausreicht

� Führung eines individuellen Behandlungsplans / vorbeugendes 
Krisenmanagement / Bedarfsinterventionen

� Notfall- und Kriseninterventionsbereitschaft rund um die Uhr
� Beratung, Anleitung und Begleitung der Angehörigen, ein-

schließlich der Unterstützung beim Umgang mit Sterben und Tod
� Spezialisierte Beratung der Leistungserbringer der 

Primärversorgung, psychosoziale Unterstützung
� Dokumentation und Evaluation der SAPV
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Spezialisierte ambulante Spezialisierte ambulante 
Palliativversorgung (SAPV)Palliativversorgung (SAPV)

Internes Qualitätsmanagement
Qualitätszirkel, regelm. Fortbildungen,

regelm. multiprofessionelle Fallbesprechungen

Rechtlich eigenständige Organisationseinheit
Trägerkonzept SAPV (SAPV-RL)

Einbindung in die regionale Versorgungsstruktur

Organisationsstruktur

Anforderung an den Träger SAPV
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Geeignete administrative Infrastruktur z.B.
geeignete Kommunikationstechnik

Beratungsraum für die Beratung von Patienten/Angehörigen
Besprechungsraum / Lagerung von Arzneimitteln, Hilfsmitteln

Gemeinsame Patienten-Dokumentation
Arzneimittel (inkl. BTM)

Arzt-/Pflegekoffer

Sächliche Ausstattung

Anforderung an den Träger SAPV
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Übergangsregelungen !

Sonstige Fachkräfte
Für die Berufsgruppe geeignete Zusatzweiterbildung Palliativ Care

oder
mehrjährige Erfahrung in der Palliativversorgung

Pflegefachkräfte
Anerkennung als Pflegefachkraft

Abschluss PCT-Weiterbildung von mindestens 160 Stunden
Zweijährige Berufserfahrung (PV), mind. sechsmonatige Mitarbeit in spez. Einrichtung

Ärzte
Zusatzweiterbildung Palliativmedizin

Erfahrung in der ambulanten Palliativmedizin (mind. 75 Patienten)
oder mind. einjährige klinische Tätigkeit (PM) innerhalb der letzten drei Jahre

Personelle Anforderungen

Anforderung an den Träger SAPV
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Übergangsregelung / Qualifikationen

Ab Vertragsabschluss muss mindestens

� eine vollbeschäftigte Pflegefachkraft oder zwei teilzeitbeschäftigte 
Pflegefachkräfte (VZK-Anteil gemeinsam 100 %) 

� ein Arzt/Ärztin 

alle Voraussetzungen erfüllen.

� Abwesenheitszeiten sind durch qualitativ gleichwertige 
Ärzte/Pflegefachkräfte abzudecken
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Übergangsregelung / Qualifikationen

Für die übrigen Mitarbeiter im PCT gilt:

� Qualifizierungsmaßnahmen müssen bei Vertragsabschluss 
nachweislich begonnen sein

� das voraussichtliche Datum des Abschlusses der Weiterbildung 
muss benannt sein
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Übergangsregelung / Berufspraktische Erfahrung*

� Pflegefachkräfte: Vollzeit-Tätigkeit im Umfang von mind. 5 
Wochen in einer spezialisierten Einrichtung innerhalb der letzten 5 
Jahre

� Ärzte: Behandlung von mindestens 40 Palliativpatienten ambulant 
oder stationär oder alternativ eine klinische palliativmedizinische 
Vollzeit-Tätigkeit im Umfang von mind. 10 Wochen innerhalb der 
letzten 5 Jahre

* Sofern die o.g. Mindestvoraussetzungen erfüllt sind, kann die noch fehlende weitere 
Berufserfahrung im Rahmen der Tätigkeit im PCT unter fachlicher Verantwortung eines 
voll ausgebildeten Mitarbeiters der entsprechenden Berufsgruppe erworben werden.
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Spezialisierte ambulante Spezialisierte ambulante 
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Antrags- und Genehmigungsverfahren

� Verordnung von SAPV auf einheitlichem Vordruck durch 
niedergelassene Vertragsärzte mit der Arztnummer der Praxis

� Bei Verordnung von SAPV durch einen Krankenhausarzt ist eine 
Verordnung für längstens 7 Tage möglich

� Die Einreichung der Verordnung muss bis spätestens dem dritten  
auf die Ausstellung folgenden Arbeitstag bei der Krankenkasse 
erfolgen
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Antrags- und Genehmigungsverfahren

� Bei einer Besserung oder Stabilisierung im Krankheits-
verlauf ist der Umfang der SAPV so weit wie möglich zu 
reduzieren und im Rahmen der allgemeinen Palliativversorgung    
anzustreben

� Änderungen oder Ergänzungen der Verordnung obliegen dem 
behandelnden Vertragsarzt bzw. dem Krankenhausarzt in 
Abstimmung mit dem PCT und bedürfen einer erneuten 
Bestätigung mit Arztunterschrift, Stempel und Datum sowie der
Genehmigung durch die Krankenkasse

� Im Sinne der Wirtschaftlichkeit sind verordnete Leistungen der 
SAPV / der Häuslichen Krankenpflege sowie Leistungen der 
Pflegeversicherung, soweit möglich und sinnvoll, innerhalb eines 
Einsatzes zu erbringen.
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Vergütungs- und Abrechnungsverfahren

� Für Leistungen der SAPV wird eine 
pauschalierte Vergütungssystematik vereinbart

� Die Vergütungssystematik sieht gestaffelte Pauschalen vor, 
die von den Krankenkassen an den Träger PCT gezahlt werden –
mit diesen Pauschalen sind auch anfallende Fahrtkosten  
abgegolten

� Für diese Leistungen kann daneben keine anderweitige Vergütung 
in Ansatz gebracht werden 

� Das PCT stellt den Krankenkassen monatlich versichertenbezogen 
die erbrachten Leistungen in Rechnung / leistungsbegründende 
Unterlagen sind beizufügen
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Vollständige Versorgung / additiv unterstützende Versorgung)

� Abrechenbar außerhalb von stationären Hospizen
� Festbetrag bei einer Versorgungsdauer bis zu 7 Tagen

� 1260,00
Tagespauschale ab dem 8. Versorgungstag

(abrechenbar, wenn Hausbesuch durchgeführt wird) � 150,00

Bei Versorgung innerhalb eines stationären Hospizes
� Festbetrag bei einer Versorgungsdauer bis zu 7 Tagen

� 560,00
Tagespauschale ab dem 8. Versorgungstag

� 80,00
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Beratungspauschale

a.) Erstberatungspauschale als Eingangsberatung/ 
Bestandsaufnahme

� 200,00

� Kann nicht abgerechnet werden neben der Erstkoordinations-
pauschale oder bei Abrechnung einer vollständigen Versorgung/ 
additiv unterstützenden Versorgung

b.) Folgeberatungspauschale � 25,00
� Kann max. 2 x pro Kalendertag berechnet werden
� Neben der Folgeberatungspauschale kann ggf. eine Folge-

koordinationspauschale abgerechnet werden 

AOK Baden-WürttembergAOK BadenAOK Baden--WWüürttembergrttemberg 20AOK Hochrhein-Bodensee / Gerhard Wendel

Spezialisierte ambulante Spezialisierte ambulante 
Palliativversorgung (SAPV)Palliativversorgung (SAPV)

Koordinationspauschale

a.) Erstkoordinationspauschale als Eingangskoordination/ 
Bestandsaufnahme

� 200,00

� Kann nicht abgerechnet werden neben der Erstberatungs-
pauschale oder bei Abrechnung einer vollständigen Versorgung/ 
additiv unterstützenden Versorgung

b.) Folgekoordinationspauschale � 100,00
� Kann max. 1 x pro Kalenderwoche berechnet werden
� Neben der Folgekoordinationspauschale kann ggf. eine Folge-

beratungspauschale abgerechnet werden 
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Verordnung von Arznei-, Heil- und Hilfsmitteln

� Die Verordnung von Arznei-, Heil- und Hilfsmitteln im 
Rahmen der SAPV erfolgt unter Verwendung der für 
die vertragsärztliche Versorgung geltenden Vordrucke 
(Muster 13, 14, 16 und 18).

� Bei der (zeitgleichen) Verordnung von Arzneimitteln einerseits und 
Hilfsmitteln andererseits sind jeweils getrennte Vordrucke nach 
Muster 16 zu verwenden. Die Verordnungen sind auf Basis der 
geltenden Richtlinien des G-BA auszuführen

� Das Wirtschaftlichkeitsgebot nach SGB V ist zu beachten
� Für die verordneten Arznei-, Heil- und Hilfsmittel gelten die nach   

§§ 300,302 SGB V vereinbarten Abrechnungsverfahren 
entsprechend
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Verordnung von Arznei-, Heil- und Hilfsmitteln

� Jeder Vertragspartner einer Krankenkasse nach § 132 d 
Abs. 1 SGB V (PCT) erhält eine Betriebsstätten-Nummer, 
die die Zuordnung von Verordnungen zu diesem gewährleistet. 
Die Betriebsstätten-Nummer ist bei Verordnungen immer in das 
vorgesehene Feld auf den Vordrucken einzutragen. 

� Die Vergabe der Betriebsstätten-Nummer erfolgt durch die 
Kassenärztliche Bundesvereinigung auf Antrag des PCT

� Der Leistungserbringer hat die Krankenkassen über die von der 
KBV vergebene Betriebsstätten-Nummer zu informieren.

� Bei der Verordnung von Arznei-, Heil- und Hilfsmitteln im Rahmen 
der SAPV wird auf den zu verwendenden Vordrucken im 
entsprechenden Feld einheitlich die Pseudo-Arzt-Nummer 
333 333 300 eingetragen


